
BGer I_757/2002 vom 11. März 2003
Bundesgericht, 2003-03-11, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_I_757_2002

FR: TF I_757/2002 du 11 mars 2003

IT: TF I_757/2002 del 11 marzo 2003

Erwägungen

E. 1.1
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen über den Anspruch auf medizinische
Eingliederungsmassnahmen ( Art. 12 Abs. 1 IVG ) und ein Taggeld ( Art. 22 Abs. 1 IVG )
sowie die hiezu ergangene Rechtsprechung ( BGE 120 V 279 Erw. 3a, 115 V 194 Erw. 3,
112 V 349 Erw. 2, 105 V 19 und 149 Erw. 2a, 104 V 81 f. Erw. 1, 102 V 41 f. Erw. 1)
zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.

E. 1.2
Zu ergänzen ist, dass das Taggeld praxisgemäss eine akzessorische Leistung zu bestimmten
Eingliederungsmassnahmen ist und grundsätzlich nur ausgerichtet werden kann, wenn und
solange Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung zur Durchführung gelangen
( BGE 114 V 140 Erw. 1a, 112 V 16 Erw. 2a, je mit Hinweisen).

E. 1.3
Anzufügen bleibt, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 im
vorliegenden Fall nicht anwendbar ist, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses
der streitigen Verfügung (vom 5. April 2001) eingetretene Rechts- und
Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (
BGE 127 V 467 Erw. 1, 121 V 366 Erw. 1b).

E. 2
Streitig ist, ob die Invalidenversicherung das am 23. Dezember 1999 im Kantonsspital
X.________ durchgeführte beidseitige Einsetzen von Myopie-Linsen zu übernehmen hat.

E. 2.1
In der Invalidenversicherung besteht eine Leistungspflicht bei medizinischen Massnahmen
( Art. 12 IVG ) unter anderem nur, wenn die Massnahmen nach bewährter Erkenntnis der
medizinischen Wissenschaft angezeigt sind und den Eingliederungserfolg in einfacher und
zweckmässiger Weise anstreben ( Art. 2 Abs. 1 Satz 2 IVV ). Mit Urteil S. vom 25. Oktober
2001 (I 120/01) entschied das Eidgenössische Versicherungsgericht, dass die unter der
Herrschaft des KUVG ergangene Rechtsprechung gemäss BGE 115 V 195 f. Erw. 4b
(wonach eine Vorkehr, die mangels Wissenschaftlichkeit nicht als Pflichtleistung der
Krankenkasse anerkannt ist, auch nicht als medizinische Massnahme nach Art. 12 IVG zu
Lasten der Invalidenversicherung gehen kann) unter dem geltenden Recht des KVG analog
anwendbar ist. Sodann erkannte das Gericht im genannten Urteil S. vom 25. Oktober 2001
(I 120/01), dass gestützt auf den entsprechenden Eintrag zur "Implantation von
Myopie-Linsen" unter Ziffer 6 in Anhang I zur KLV (SR 832.112.31; erstmals mit den
Änderungen vom 29. Juni 1999 [AS 1999 2517 ff.] in die seit 1. Januar 2000 geltende



Fassung integriert) diese Vorkehr nach dem derzeitigen Erkenntnisstand die erforderlichen
Voraussetzungen zur krankenversicherungsrechtlichen Anerkennung als Pflichtleistung
nicht erfüllt und dieser Eingriff demzufolge praxisgemäss auch nicht als medizinische
Massnahme im Sinne von Art. 12 IVG zu Lasten der Invalidenversicherung zu übernehmen
ist.

E. 2.2
Hat die IV-Stelle demnach die Übernahme der Myopie-Linsenimplantation als
medizinische Eingliederungsmassnahme und somit auch den erhobenen Anspruch auf ein
IV-Taggeld (vgl. Erw. 1.2 hievor) im Ergebnis zu Recht abgelehnt, kann offen bleiben, ob
ein von der Beschwerdeführerin geltend gemachter Behandlungskomplex im Sinne von
BGE 112 V 347 ff. vorliegt, ob die Myopie labiles pathologisches Geschehen darstellt und
die Implantation von Myopie-Linsen nur der Behandlung dieses Leidens an sich dient (vgl.
Art. 12 Abs. 1 IVG sowie nicht veröffentlichtes Urteil J. vom 22. Januar 1999 [I 466/97])
und schliesslich, ob in Bezug auf die durchgeführte Implantation von Myopie-Linsen die
Dauerhaftigkeit (angesichts der z.B. längerfristig nicht auszuschliessenden Linsentrübung)
des Eingliederungserfolgs als weitere Voraussetzung für die Übernahme von medizinischen
Massnahmen nach Art. 12 IVG zu bejahen ist.

E. 2.3
Nach dem Gesagten ist der angefochtene Entscheid, womit das kantonale Gericht die
vorinstanzliche Beschwerde gegen die Verfügung der IV-Stelle vom 5. April 2001 abwies,
nicht zu beanstanden.
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